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Auf die Anfrage der Abgeordneten Vetter und Genossen vom 10. Juni 1981, 
Nr. 1249/J, betreffend Prüfung einer steuerlichen Bagatellregelung im 
Erlaßwege für Kultur- und Sportvereine, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die Prüfung, ob eine steuerliche Bagatellregelung für die erzielten 

überschüsse aus geselligen und gesellschaftlichen Veranstaltungen von 
Kultur- und Sportvereinen im Erlaßweg getroffen werden kann, ist weit
gehend abgeschlossen. Die mit diesem Problem befaßten Fachabteilungen des 
Bundesministeriums für Finanzen sind zu dem Ergebnis gekommen, daß eine 

erlaßmäßige Regelung gesetzlich nicht gedeckt wäre. Es werden aber der
zeit überlegungen angestellt, eine Änderung des gegenwärtigen Rechtszu
standes durch legistische Maßnahmen herbeizuführen. 

Nit den Vorarbeiten eines diesbezüglichen Gesetzesentwurfes wurde bereits 

begonnen. Zielsetzung einer derartigen Neuregelung ist unter anderem 
eine Körperschaft- und Gewerbesteuerbefreiung der überschüsse aus ge
selligen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, die von gemeinnützigen 
Vereinen abgehalten werden und einen gewissen Umfang nicht übersteigen. 
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